
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/3/29 93/05/0088
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1995

Index

L10013 Gemeindeordnung Gemeindeaufsicht Gemeindehaushalt

Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §61 Abs3;

GdO NÖ 1973 §61 Abs2;

GdO NÖ 1973 §61 Abs3;

Rechtssatz

Aus § 61 Abs 2 und § 61 Abs 3 NÖ GdO ergibt sich, daß eine falsche Rechtsmittelbelehrung eine Fristverlängerung nicht

herbeiführen kann.
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